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Bekanntmachung 

Hinweis: 

Im Amtsblatt des Landratsamtes Ebersberg, Ausgabe Nr. 10/2026, vom 24.04.2026, sind die 1. 
Änderungsvereinbarung zur Zweckvereinbarung vom 13./17.07.2022 sowie die Genehmigung 
der Aufsichtsbehörde vom 13.04.2026 gemäß Art. 13 Gesetz über die kommunale 
Zusammenarbeit (KommZG) amtlich bekannt gemacht. Die Zweckvereinbarung wird damit am 
Tag nach der amtlichen Bekanntmachung wirksam. 

Den Text der Bekanntmachung finden Sie nachstehend (rechtsverbindlich ist die amtliche 
Bekanntmachung der Aufsichtsbehörde vom 24.04.2026). 

1. Änderungsvereinbarung zur

Zweckvereinbarung vom 13./17.07.2022 

Zwischen 

der Gemeinde Moosinning  

Erdinger Straße 30 a, 85452 Moosinning  

vertreten durch den Ersten Bürgermeister  

(nachstehend „Gemeinde“ genannt) 

und 

dem gemeinsamen Kommunalunternehmen 

Ver- und Entsorgung München Ost, AöR  

Blumenstr. 1, 85586 Poing,  

vertreten durch den Vorstand,  

(nachstehend „VE|MO“ genannt) 
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wird gem. Art. 2, 7 und 14 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 20. Juni 1994 (GVBl. S. 555, 1995 S. 98, BayRS 2020-6-1-I), das 

zuletzt durch § 8 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 385, 586) geändert worden ist, die folgende 

1. Änderungsvereinbarung zur Zweckvereinbarung vom 13./17.07.2022

geschlossen:

Präambel 

Die Gemeinde als Trägerin der Aufgabe der Schmutzwasserentsorgung und das gKU VE|MO haben 

mit Datum vom 13./17.07.2022 eine Zweckvereinbarung geschlossen, wonach der Anschluss der in 

der Zweckvereinbarung benannten Grundstücke an das Schmutzwasserkanalnetz von VE|MO und die 

entsprechende Schmutzwasserbeseitigung durch VE|MO erfolgen sollen. Die entsprechenden 

Kompetenzen zur Satzungshoheit für das Gebiet wurden auf das gKU VE|MO übertragen. 

Nunmehr soll ein weiteres Grundstück in den räumlichen Wirkungsbereich der Zweckvereinbarung 

aufgenommen werden. Daher vereinbaren die Parteien gemäß § 7 Abs. 1 der Zweckvereinbarung vom 

13./17.07.2022 die folgenden Änderungen:  

Die Parzelle Fl.-Nr. 1291/11, Gemarkung Moosinning, Nähe Eicherloher Straße, Moosinning/ 
Eichenried, 

wird in den Anwendungsbereich der Zweckvereinbarung vom 13./17.07.2022 aufgenommen. 

1. Der in § 1 Satz 2 der Zweckvereinbarung vom 13./17.07.2022 benannte und ihr als Anlage

beigefügte Plan, der den räumlichen Wirkungsbereich des Vertrags markiert, wird um die gemäß Ziff.

1 dieser Änderungsvereinbarung ergänzte Parzelle erweitert. Der geänderte Plan ist als Anlage

wesentlicher Bestandteil dieser Änderungsvereinbarung.

2. Im Übrigen bleiben die Regelungen in der Zweckvereinbarung vom 13./17.07.2022

unverändert.

3. Die 1. Änderungsvereinbarung ist nach ihrer Unterzeichnung der zuständigen

Aufsichtsbehörde (Landratsamt Ebersberg) zur Genehmigung vorzulegen und anschließend mit der

Genehmigung bekannt zu machen. Die Bekanntmachung erfolgt im E-Amtsblatt von VE|MO unter

folgendem Link: https://gku-vemo.de/elektronisches-amtsblatt-2

auf der Website.

4. Die 1. Änderungsvereinbarung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

https://gku-vemo.de/elektronisches-amtsblatt-2
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Poing, den 28.10.2025 Moosinning, den 29.10.2025 

gez. Kopmann gez. Nagler 

VE|MO Gemeinde Moosinning 
Thilo Kopmann, Vorstand Georg Nagler, Erster Bürgermeister 
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gKU VE|MO Blumenstraße 1 

Vorstand:  

Guido Müller, Dr. Swantje Schlederer  Telefon: 08121/701-0 

Verwaltungsratsvorsitzender: Piet Mayr Fax: 08121/701-560 

Ust.-ID: DE 131205442 

85586 Poing 

E-Mail: info@gku-vemo.de

Internetseite: www.gku-vemo.de
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